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d S) T E R R Eie HIS eHE ÄRZTEKAMMER 

An das 

Präsidium des 

Parlament 

1010 Wien 

Körperschaft öffentlichen Rechts 
Mitglied der World Medical Association 

WIEN, 1., 
WE IHBURGG ASS E 1 0-12 

POSTANSCHRIFT : 

POSTFACH 213 

1011 WIE N 

Fe rnruf: 52 6944 

Girokonto: 000-00167 

Erste Osterr. Spar.Cassa 

Wien, I., Graben 21 

Unser Zeichen Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen W� 4.September 1984 
Dr.E/Hu/ 

Betrifft: 

Abgabenänderungsgesetz 1984 - Stellungnahme 
--------------------�----------------------

Die �sterreichische Ärztekammer übermittelt in der 

Beilage wunschgemäß 25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme 

an das Bundesministerium für Finanzen mit dem höfle 

Ersuchen um gefl.Kenntnisnahme. 

Anlagen 
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OSTERREICHISCHE Ä R Z T E K A' M M E R 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

Mitglied der World Mtldical Association 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 
Himmelpfortgasse 8 . _._-,--'----�. 

10 10 Wien 

Un ... Zelohen Ihr Sehreiben vom Ihr Zelehen Wien 

Dr.E/Hu.- 2 5.Juli 1984 G2.0 6 0 10 1/8-IV/6/84 

Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1984 -
Stellungnahme 

WIEN,I., 
WEIHBUR GGASSE 10.12 

POSTANSCHRIFT : 

POSTFACH 213 
1011 WIEN 

F.rnruf: 526944 

Girokonto: 000.00167 

Er.t. a.terr. Sp.r.C .... 

WI.n, 1., Gr.b e n  21 

4 .September 1984 

. Im vorliegenden Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1984 
finden sich durchaus positive� aus Sicht der Xrzteschaft zu 
begrüßende Maßnahmen. Dies gilt z.B. für die Klarstellung bei 
der Versteuerung der Besonderen Gebühren oder für die Ansätze 
zur Verwaltungsvereinfachung im Bereich der Lohnsteuerkarten 
(Verlängerung der Geltungsdauer auf 5 Jahre� Dauerlohnsteuer­
karte) oder für die Verlängerung des Verlustvortrages auf ? 
Jahre usw. Trotzdem muß mit Bedauern festgestellt werden� daß 
eine Reihe von wünschenswerten Vorschlägen zur Verwaltungs­
vereinfachung� z.B. die umsatzsteuerliahe Voranmeldung betreffend� 
auf der Strecke geblieben sind. Xhnliches gilt für den Bereich 
des auf Grund der Inflation steigenden Steuerdruckes. Auch im 
Abgabenänderungsgesetz 1984 ist - wie in den Vorjahren - keine 
wirksame Berücksichtigung der Geldentwertung� weder im Bereich 
der Progressionsstufen noch im Bereich der Frei-und Absetzbeträge� 
wenn man von der einzigen Maßnahme bei den umsatzsteuerlichen 
Kleinrechnungen absieht� vorgesehen. Das bedeutet letztlich 
Verstärkung des einkommensteuerlichen Druckes mit all seinen 
Konsequenzen. 

Von Warte der �rzteschaft ist insbesondere auf dsn auch heuer 
wieder unverändert gebZiebenen Absetzbetrag gem.§ 4 Abs.6 EStG. 
hinzuweisen. 
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Die �sterreichische Ärztekammer hat mehrmals, u.a. in ihrer 
Stellungnahme zum Abgabenänderungsgesetz 1983 vom 26.August 1983 
oder im Schreiben an das Bundesministerium fUr Finanzen vom 
15.Juli 1983 auf die Gründe, die eine Va-lorisierung des Freibetrages 
bzw. eine Adaptierung der Einwohnergrenzen geboten erscheinen 
lassen, hingewiesen. 

Insgesamt kann jedenfalls der vorliegende Entwurf eines Abgaben­
änderungsgesetzes 1984 nicht als die angekündigte Steuerreform 
angesehen werden. 

Zu den einzelnen Entwurfbestimmungen wird festgestellt: 

EINKOMMENSTEUERGESETZ 

Zu Artikel I - Ziff.6 (§ 18 Abs.1 Zi[f.4 ): 

Grundsätzlich wird die Verlängerung des Verlustvortrages von 
5 auf 7 Jahre begrUßt, obwohl diese Maßnahme im Bereich der Klein­
und MitteZbetriebe eher nur eingeschränkte Effizienz haben dUrfte. 
Im RegelfaZle wird nämlich doch nicht ein Verlustzeitraum von 
7 Jahren vorZiegen. 

Der �sterreichisch&n Ärztekammer erschien es aber sehr sinnvoll, 
die Möglichkeit des Verlustvortrages auch auf Einnahmen-Ausgaben­
reahner (§ 4 Abs.3 EStG.) auszuweiten. Es ist nicht ganz einzu­
sehen, warum der Verlustvortrag nur jenen Unternehmern zukommt, 
die ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln. Lang­
fristig gesehen ergibt sich ja aus der Einnahmen-und Ausgaben­
rechnung, trotz fehlender Periodenzuordnung, ein ähnliches Gewinn­
ergebnis. Es sollte gerade im Zuge des Abgabenänderungsgesetzes 1984 
diese Maßnahme um so mehr Uberlegt werden, als es zu einer neuen 
und auch zu begrUßenden Definition der Einnahmen-und Ausgabenrechnung 
bzw. des § 4 Abs.3 (siehe Artikel I Ziff.2) kommt. Es soll bekannt­
lich das Kriterium des nichtschwankenden Betriebsvermögens wegfallen. 

In diesem Zusammenhang erhebt sich folgerichtig auch die Frage 
nach dem Verlustrücktrag. 
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Gepade von Wapte dep ehep unwahpsoheinZiahen ?-jähpigen VepZust­
pepiode wüpde ein stäpkepep positivep Impuls füp die Wiptsohaft 
vom Veplustrüaktpag ausgehen. 

Zu Aptikel I -Ziff.lo (§ 22 Abs.l Ziff. 1J und zu Artikel II-Ziff.3: 

Selbstvepständlioh begrüßt und anerkennt die ijsterreiohisohe 
Xrztekammer die Bereitsohaft des Bundesministepiums für Finanzen 
zur Beibehaltung der durah die pberstgeriahtliahe Judikatur in 
Frage gestellte Besteuerung der Sondergebühren von Ärzten in 
Krankenanstalten. Dies gilt vop allem auah für die rüakwirkende 
Saniepung bzw. Foptführung der bisherigen Besteuerungsprinzipien. 

Zur vopgesahZagenen Methode sollte aber naah unserer Auffassung 
ehep eine uneingesahränkte und generelle Regelung überlegt werden. 
Die dzt.Besteuerung der Sondergebühren in den Bundesländern ist 
untersahiedliah� es überwiegt aber doah bei weitem die Besteuerung 
der Sondergebühren� sowohl bei den Abteilungsvorständen als auah 
den ärztliahen Mitarbeitern als Einkünfte aus selbständiger Arbeit. 

Aus Gründen der Reahtssiaherheit und auah Einheitliahkeit der 
Besteuerung dep Sondergebühren im ganzen Bundesgebiet und um die 
steuerliahe Behandlung niaht zu sehr von administrativen Abläufen 
bei der Gebühpenveppeahnung abhängig zu maahen� sah lagen wir eine 
uneingesahränkte Besteuerung der Sondergebühren als Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit vop. 

Dazu kßnnten die im Entwurf vorgesehenen Worte: " ...... soweit diese 
Entgelte niaht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen verein­
nahmt wepden ..... " wegfallen� sodaß die betpeffende Passage 
(§ 22 Abs.l Ziff.l lit.bJ zweiter SatzJ Zautet: 
"Zu den Einkünften aus selbständigep Apbeit zäh Zen auah dieSonder­

gebühpen (§ 2? Abs. 4 des KrankenanstaZtengesetzes� BGBl.Nr.l/5? J  
der Ärzte." 
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Auf die im Entwurf vorgesehene Zitierung: "§ 2 7  Abs.4 lit.a)" 
muß deshalb verziahtet werden� weil siah in § 2 7  Abs.4 lit.a und d) 

des Bundes-Krankenanstaltengesetzes die Regelung über die Ambulanz­
gebühren findet� an denen bundesländerweise untersahiedliah die 
Ärztesahaft beteiligt ist und die der Ärztesahaft ebenfalls als 
Sondergebühren zufließen. 

Mit dieser generellen Regelung k�nnte auah eine weitere� ansonsten 
notwendige� erlaßmäßige Interpretation einzelner Fragen unter­
bleiben (so z.B. müßte bei Umsetzung des vorliegenden Entwurfes 
klargestellt werden� daß die Angabe des Abteilungsvorstandes und 
der allgemeine Hinweis auf die Mitarbeiter ohne detaillierte 
Namensangabe auf der Gebührenabreahnung bereits für die Behandlung 
der Gebühren als Einkünfte aus selbständiger Arbeit hinreiaht). 

Die ljsterreiahisahe Ärztekammer nimmt weiters äußerst positiv 
die Anwendung der vorgesahlagenen Regelung rüakwirkend3 d.h. 
die nahtlose Fortführung der bisherigen steuerliahen Handhabung 
zur Kenntnis. Hier ist allerdings auf jene vereinzelten Fälle3 
z.B. des nieder�sterreiahisahen Primararztes hinzuweisen� in 
denen bereits oberstgeriahtliahe Entsaheidungen vorliegen. 
Inwieweit diese Fälle durah die Bestimmung des Artikels II Ziff.3 
erfaßt sind� wofür jedenfalls Vorsorge zu treffen wäre� müßte 
geprüft werden. 

Redaktionell dürfte im Artikel II - Ziff.3 statt: " ..... in Artikel 1 
Ziffer 8 .... " zu setzen sein: "in Artikel 1 - Ziffer 10 ". 

Zu Artikel I - Ziffer 12 - (§ 2 7  Abs.2 Ziff.3): 

Bei allem Verständnis� steuerliahe Anreize für spekulative Geld­
anlagen zu unterbinden� müssen , doah Bedenken gegen die vorge­
sahlagene Besteuerung der Veräußerungsgewinne von stillen Gesell­
sahaftern� wenn eine solahe auah nur eingesahränkt vorgesehen ist� 
angemeldet werden. Gerade in ljsterreiah ist es sahwer� Risikokapital 
aufzubringen� eine Tendenz� die durah die vorgesehene Aktion 
verstärkt wird. 

12/SN-86/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



• 

-5-

Zumindest mUßte dafUr Sorge getragen werden� daß nur die 
seit 1.Jänner 1985 erworbenen stillen Beteiligungen betroffen 
sind� eine quasi RUakwirkung der neuen Bestimmung� auf die am 
besten Uberhaupt verzichtet werden sollte� wäre unzumutbar. 

Zu Artikel I - Ziffer 1J (§ JJ Abs.5): 

Die Streichung des Arbeitnehmerabsetzbetrages bei negativen 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit würde einen Teil der 
Ärzteschaft treffen. Z.B. liegen in den Bundesländern Ober-
6sterreich� Burgenland und Nieder6sterreich bei den Gemeinde­
ärzten keine positiven EinkUnfte aus nichtselbständiger Tätig-
keit vor� da die Entlohnung während der Aktivzeit als Gemeinde­
arzt geringfUgig ist und darUberhinaus noch ein Beitrag zur 
Pensionsversicherung der Gemeindeärzte zu leisten ist� der Wer­
bungskosten darstellt. Die kUnftige Pension wird also einerseits 
durch Gehaltsverzichte in der Aktivzeit und andererseits durch 
Pensionsbeiträge während der Aktivzeit verdient. Da die Pensionen 
dann aber sehr wohl lohnsteuerpflichtig sind� wäre es eine un­
gerechtfertige Härte� in diesen Fällen den Arbeitnehmerabsetzbetrag 
abzuerkennen. Es sollte zumindest klargestellt werden� daß bei 
yorhandensein anderer einkommensteuerpflichtiger Einkünfte der 
Arbeitnehmerabsetzbetrag auch dann zusteht� wenn die EinkUnfte 
aus nichtselbständiger Tätigkeit einen negativen Betrag ergeben. 

Zu Artikel I - Ziffer 2 0  (§ 72 Abs.1 und 2): 

Die Vereinfachung der Bestimmungen Uber den Jahresausgleich wird 
begrüßt. Ebenso die Tatsache� daß bei Pensionisten mit nur einer 
Dauerlohnsteuerkarte der Jahresausgleich durch die bezugsauszahlende 
Stelle ohne Antragstellung durchzufUhren ist. Es wird zwar ohne 
Zweifel die Verpflichtung des Arbeitgebers� den Jahresausgleich 
bis zum Jo.September des Folgejahres durchzuführen� auch fUr die 
bezugsauszahlenden ßtellen von Pensionen (Dauerlohnsteuerkarte) 
gelten; dieser Umstand sollte aber in der vorlie�e�den Gesetzes­
steZle klargestelZt werden. 
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UMSATZSTEU�RGESETZ 

1 • ) Zu Art i ke l I - Z i ff er 1 (§ 2 Ab s . 6 ) : 
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Zur Frage der Besonderen Gebühren, siehe die Ausführungen zu 
unter EStG. zu Artikel I - Ziffer 10 und Artikel II - Ziffer 3: 

Durch die von der tJsterreichischen A'rztekammer vorgeschlagene 
7 

generelle Besteuerung der Besonderen Gebühren als Einkünfte 
. aus se lbs Uindiger Arbei t würde,: s ic h an der En twurftextierung 

des § 2 Abs.6 nichts �ndern. 

Zu überlegen ist lediglich, ob der Satzteil: " ..... in einem 
Dienstverh�ltnis zu einer Krankenanstalt stehender ...... " 
notwendig ist, oder ob er wegfallen könnte und sollte. 

2.)Aus Anlaß des vorliegenden Entwurfes einer Novelle des Um­
satzsteuergesetzes wird wiederum auf die Problematik, die sich 
aus dem fehlenden Vorsteuerabzug für PKW's ergibt, verwiesen. 
Der Arzt-PKW. gehört zweifellos zu den wichtigsten Betriebs­
mitteln des niedergelassenen Arztes. Es wird daher angeregt, 
die Möglichkeiten der Wiedereinführung des Vorsteuerabzuges 
für PKW's der A'rzte durch Streichung des § 12 Abs.2 Ziffer 2 
lit.c) UStG. zu überprüfen. 

BUNDESABGABENORDNUNG 

Die Vorschriften über die Belegerteilungspflicht (§ 132a BAO) 
haben eine nicht unbetr�chtliche administrative Belastung der 
selbst�ndigen und somit auch der freiberuflich tätigen A'rzte 
gebracht. Wenn schon an eine Beseitigung der Belegerteilungs­
pflicht wahrscheinlich nicht gedacht wird, so sollte zumindest 
der Rechnungsbetrag, ab.� diese Bestimmung gilt, von S 500 ,--,,� . ./' . .  � auf S 1.0 0 0 ,  -- ange�g�1JV)(Ji:1 n. 
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KArY. Dr,4 H. Emj:3erger 
Steuerkonsulent 
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